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Externer Beizug bei Kündigungen

Einvernehmlicher Auflösungsvertrag
durch Beizug einer neutralen Fachperson
In jedem Unternehmen gibt es Entlassungen. Sei es beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen, aus mangel-
hafter Leistung oder aus ungenügender Teamfähigkeit des Mitarbeitenden. Bei kniffligen Fällen kann das Un-
ternehmen durch den rechtzeitigen Beizug einer externen Fachperson Zehntausende von Franken sparen – 
ganz zu schweigen von der enormen Zeitersparnis. Bedingung aber ist, dass der Beizug frühzeitig, also vor 
dem effektiven Kündigungsgespräch erfolgt.

Brigitte Kraus

Das Schweizer Arbeitsrecht ist sehr liberal aus-
gestaltet. Immer wieder heisst es, dass es in 
der Schweiz keinen Kündigungsschutz gebe. 
Das stimmt so nicht. Beim Vorliegen bestimm-
ter Sachverhalte ist eine ausgesprochene Kün-
digung gar nicht erst rechtsgültig und bei an-
deren Sachverhalten ist eine ausgesprochene 
Kündigung anfechtbar. Grosse Kündigungs-
freiheit besitzen die Schweizer Arbeitgeber 
aber deshalb, weil sie für die Auflösung eines 
Arbeitsverhältnisses keinen speziellen Grund 
benötigen.

Arten der Vertragsauflösung

Beim Arbeitsvertrag handelt es sich um ein 
zweiseitiges Rechtsgeschäft. Arbeit gegen 
Geld ist das Grundmerkmal des Arbeitsver-
trags. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer im Wesentlichen über die Art der Arbeit 
und über den Lohn geeinigt, ist ein gültiger 
Arbeitsvertrag geschlossen worden. Vom Ge-
setz her ist nicht erforderlich, dass dieser 
schriftlich abgefasst ist. Es reicht, dass man 
sich geeinigt hat, mündlich oder gar still-
schweigend. Aus Beweisgründen empfiehlt es 
sich aber auf jeden Fall, einen schriftlichen Ar-

beitsvertrag abzuschliessen. Die Beendigung 
eines solchen Vertragsverhältnisses kann ent-
weder einseitig – durch Kündigung einer Par-
tei – oder zweiseitig, durch einen Vertrag er-

folgen. Der häufigste Fall ist die einseitige Auf-
lösung, also die Kündigung. Auch hier 
bestehen keinerlei gesetzlichen Form- oder 
Gültigkeitserfordernisse. Viele Gesamtarbeits-

Fallbeispiel 1

Unberechenbarer Verkaufsleiter
Der Geschäftsführer eines KMU hatte sich 
entschieden, sich von seinem langjährigen 
Verkaufsleiter zu trennen. Dessen Leistun-
gen und Verhalten stimmten seit Längerem 
nicht mehr, was auch in verschiedenen Per-
sonalgesprächen immer wieder mit dem Mit-
arbeiter diskutiert wurde und mit ihm klare 
Verbesserungsziele vereinbart wurden. Ei-
nerseits befürchtete der Arbeitgeber, dass 
der Mitarbeiter nach erfolgter Kündigung 
gegen den Arbeitgeber handeln und Kunden 
und Lieferanten angehen würde. Anderseits 
bestand die Besorgnis, dass der Mitarbeiter 
im Gespräch ausfällig werden könnte. Nach 
einer gründlichen Sachverhaltsanalyse be-
schloss die Geschäftsleitung, dem Mitarbei-
ter im Kündigungsgespräch einen Aufhe-
bungsvertrag anzubieten. Das Unternehmen 
beauftragte Konzis mit der Ausarbeitung der 
Kündigungsdokumente und des Aufhe-

bungsvertrags sowie mit der kommunikati-
ven Begleitung gegenüber den verschiede-
nen Anspruchsgruppen. Das Unternehmen 
zog Konzis auch zum Kündigungsgespräch 
hinzu. Entgegen den Befürchtungen des Ar-
beitgebers konnte das Gespräch in einem 
sachlichen Ton abgehalten werden. Letztlich 
schlossen die Parteien einen Auflösungsver-
trag per sofort. Zeitgleich wurden die Beleg-
schaft im Betrieb sowie Kunden und Liefe-
ranten über den Weggang des Verkaufslei-
ters informiert. In diesem Fall hat der exter-
ne Beizug einer Drittperson dazu geführt, 
dass trotz aller vorhandener Emotionen die 
verschiedenen Arten der Vertragsauflösung 
sachlich dargelegt und diskutiert werden 
konnten, mit dem Ergebnis, dass sich die 
Parteien einvernehmlich über die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses einigten. Zu-
sätzliche Kostenaufwendungen wurden dem 
Arbeitnehmer nicht bezahlt.
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verträge oder Personalreglemente sehen aber 
Schriftlichkeit vor. 

Mittels Aufhebungsvertrag kann das Arbeits-
verhältnis ebenfalls aufgelöst werden. Hierbei 
sind die Parteien weitgehend frei in der Ge-
staltung der Auflösungsbedingungen – immer 
erforderlich aber ist, dass beide einverstanden 
sind. Ein Aufhebungsvertrag sollte dringend 
immer schriftlich geschlossen werden.

Gute Vorbereitung

Jeder Fall ist eigen und muss individuell be-
trachtet werden. Wichtig ist, dass man weiss, 
wie sich die Rechtsgrundlage präsentiert und 
was man darf und was nicht. Eine Kündigung 
sollte zudem nicht überhastet, aus einem Im-
puls heraus, ausgesprochen werden. Eine gute 
Vorbereitung ist unerlässlich. Dazu gehört, 
dass man die entsprechenden Dokumente be-
reits vorgängig erstellt und im Gespräch be-
reithält. Auch wenn eine Kündigung grund-
sätzlich in einem persönlichen Gespräch aus-
gesprochen werden sollte, muss die schriftliche 
Kündigung in zweifacher Ausführung, und 

vom Arbeitgeber unterzeichnet, vorliegen. Der 
gekündigte Mitarbeitende soll auf einem Ex-
emplar den Erhalt der Kündigung schriftlich 
mit seiner Unterschrift visieren. Damit bestä-
tigt er nicht zwangsläufig auch sein Einver-
ständnis. Weigert sich der Mitarbeiter oder die 
Mitarbeiterin, den Erhalt der Kündigung zu be-
stätigen, muss diese schriftlich und per Ein-
schreiben – in Bezugnahme auf das ergange-
ne Gespräch – nachgereicht werden. 

Will man als Arbeitgeber der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter einen Auflösungsvertrag 
unterbreiten, muss die Vorbereitung sehr prä-
zise erfolgen – sowohl auf juristischer als auch 
auf kommunikativer Ebene. Nebenstehend 
zwei reale Fallbeispiele aus der Beratungspra-
xis der Autorin.

Externer Beizug

Gerade schriftliche Dokumente, wie Kündi-
gung, Aufhebungsvertrag oder Schlusszeug-
nis lässt man sich häufig von einem externen 
Rechtsberater erstellen. Hilfreich ist, die Stra-
tegie eines Kündigungsgesprächs mit einem 

Fallbeispiel 2

Mogelnder Arbeitnehmerpräsident
Ein Unternehmen mit rund 600 Mitarbeiten-
den kam einem Angestellten auf die Schli-
che, dass er Stundenrapporte manipulierte 
und so mehr Spesen- und Zulagenauszah-
lungen erhielt, als ihm zustanden. Er tat dies 
derart geschickt, dass ein strafrechtlich rele-
vanter Sachverhalt nicht schlüssig nachge-
wiesen werden konnte. Trotzdem war dieser 
Mitarbeiter für das Unternehmen nicht län-
ger tragbar, ganz besonders, weil er neben 
anderen wichtigen Firmen-eigenen Spezial-
aufgaben als gewählter Arbeitnehmerpräsi-
dent eine Vorbildfunktion innehatte. Die Ge-
schäftsleitung war nicht sicher, ob es sich bei 
den abweichenden Stundenerfassungen um 
ein Missverständnis seitens des Mitarbeiters 
handelte oder um eine absichtliche Manipu-
lation. Vor diesem Hintergrund wurde ent-
schieden, auf eine fristlose Kündigung zu 
verzichten. Das streitbare Gewerkschaftsmit-

glied, das gleichzeitig Präsident der Arbeit-
nehmervertretung war, sollte daher erst ein-
mal mit den Vorwürfen konfrontiert werden. 
In diesem Fall bezog sich der externe Beizug 
zum einen auf die persönliche Vorbespre-
chung mit den Geschäftsleitungsmitgliedern 
im Unternehmen und zum anderen in der 
Formulierung von Kündigungsschreiben und 
Auflösungsvertrag. 

Für die Geschäftsleitungsmitglieder war es 
wichtig, über die verschiedenen Wege und 
deren juristischen Folgen genau aufgeklärt 
worden zu sein. Aufgrund des persönlichen 
Briefings im Unternehmen entschieden sie 
sich für ihren Weg, dessen Ausgang erst im 
Gespräch selber klar wurde. Auch in diesem 
Fall gelang es, eine einvernehmliche Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses zu beschlies-
sen und dies so mit dem vorbereiteten Do-
kument schriftlich zu besiegeln.

Executive Excellence
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externen Berater durchzugehen oder eine ex-
terne Person sogar zum Gespräch hinzuzuzie-
hen. Eine Drittperson kann die hohe emotio-
nale Anspannung auf eine sachliche Ebene 
bringen. 

Es reicht nicht aus, die juristische Seite der 
Vertragsauflösung zu kennen. Ebenso wich-
tig sind kommunikatives Geschick und Ein-
fühlungsvermögen, denn nur so kann ein Ge-
spräch mit einer Vereinbarung abgeschlos-

sen werden. Reine Rausschmeisser-Menta lität 
bringt mehr Komplikationen als Ergebnisse 
und ist daher nicht ratsam. Mediation im 
Kündigungsfall ist ebenso wenig angebracht. 
Mediation hat dann ihre Berechtigung, wenn 
die Vertragsparteien auch künftig mitein-
ander in Kontakt bleiben. Ist aber für den  
Arbeitgeber klar, dass er das fragliche Ar-
beitsverhältnis auflösen will, müssen klare, 
unmissverständliche und sachliche Worte ge-
sprochen werden.

Fazit

Beide Fälle haben eines gemeinsam: die Be-
fürchtung des Arbeitgebers, nicht einschätzen 
zu können, wie der Mitarbeiter nach einer 
ausgesprochenen Kündigung reagiert. Ist wo-
möglich mit Racheakten zu rechnen, mit ei-
nem Imageschaden bei Kunden und Lieferan-
ten oder gar mit einer medienwirksamen Kla-
ge, unterstützt durch die Gewerkschaft, oder 
mit einer zweifelhaften Krankheit, welche die 
Kündigungsfrist erstreckt? Ebenfalls gemein-
sam ist diesen Fällen, dass der frühzeitige ex-
terne Beizug sowohl in juristischer, kommuni-
kativer und taktischer Hinsicht ermöglicht hat-
te, dass beide Fälle mit einem einvernehmlichen 
Auflösungsvertrag erledigt werden konnten, 
der den Unternehmen jeweils viel Geld ein-
sparte – weit mehr, als die durch die Beratung 
entstandene Honorarnote.  

Kostenbeispiele

Der Beizug externer Fachkräfte ist üblicherweise mit Kosten verbunden. Mit welchen unge-
fähren Kosten für einen externen Beizug bei Kündigungen zu rechnen ist, lässt sich anhand 
der zwei diskutierten Fallbeispiele illustrieren:

Fallbeispiel 1
a) Potenzielles finanzielles Risiko bei einer 
ordentlichen Kündigung mit gleichzeitiger 
Freistellung: ca. CHF 70 000.–
(ohne zusätzlich hinzukommende Anwalts- 
und Prozesskosten)

b) Finanzielle Zusatzleistung beim Aufhe-
bungsvertrag gegenüber Kündigung mit 
Freistellung: Keine

c) Honorar für externe Beratung in Prozent, 
gemessen am drohenden finanziellen Risiko 
(vgl. lit. a): 4 Prozent (ca. CHF 2800.–)

Fallbeispiel 2
a) Potenzielles finanzielles Risiko bei einer 
ordentlichen Kündigung mit gleichzeitiger 
Freistellung: ca. CHF 55 000.–
(ohne zusätzlich hinzukommende Anwalts- 
und Prozesskosten)

b) Finanzielle Zusatzleistung beim Aufhe-
bungsvertrag gegenüber Kündigung mit 
Freistellung: ca. CHF 2000.–

c) Honorar für externe Beratung in Prozent, 
gemessen am drohenden finanziellen Risiko 
(vgl. lit. a): 3 Prozent (ca. CHF 1650.–)

Porträt

Die Agentur Konzis vereint Arbeitsrecht 
und Kommunikation. Die Inhaberin, Brigit-
te Kraus, ist Juristin und Unternehmens-
kommunikatorin und verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Beratung von Unter-
nehmen bei personalrechtlichen Angele-
genheiten. Am Bezirksgericht in Zürich war 
Brigitte Kraus zudem während vieler Jah-
re als Arbeitsrichterin tätig.

Kontakt

Brigitte Kraus-Meier
lic. iur., Executive Master CCM

Inhaberin
Konzis – Recht und Kommunikation

Wilfriedstrasse 12, 8032 Zürich 
Tel. 044 380 66 80

info@konzis.ch
www.konzis.ch

   Kündigung: Reine Rausschmeisser-Mentalität 
bringt mehr Komplikationen als Ergebnisse und 
ist daher nicht ratsam. Gefragt sind kommunika-
tives Geschick und Einfühlungsvermögen.




